
I. Geltungsbereich
1.		Die	vorliegenden	Allgemeinen	Verkausbedingungen	(AVB)	gelten	nur	gegenuber	unseren	Kunden	(nacholgend:	
Kauer),	soweit	diese	Unternehmer	(§	14	BGB),	juristische	Personen	des	oentlichen	Rechts	oder	oentlich-recht-
liche	Sondervermogen	sind.

2.		Wir	erbringen	samtliche	Lieerungen	und	Leistungen	ausschließlich	au	der	Grundlage	der	nachstehenden	AVB.	
Dies	gilt	auch	ur	alle	kuntigen	Geschate	dieser	Art,	selbst	wenn	diese	Bedingungen	im	Einzelall	nicht	beson-
ders	in	Bezug	genommen	worden	sind.	

	 	Abweichenden,	 erganzenden oder	 entgegenstehenden	 Allgemeinen	Geschatsbedingungen	 des	 Kauers	wird	
hiermit	widersprochen.	 Im	 Einzelall	 getroene,	 individuelle	Vereinbarungen	mit	 dem	 Kauer	 (einschließlich		
Nebenabreden,	Erganzungen,	Änderungen	und	abweichende	Bedingungen)	haben	Vorrang	vor	den	AVB.	

3.		Hinweise	au	die	Geltung	gesetzlicher	Vorschriten	haben	nur	klarstellende	Bedeutung.	Auch	ohne	eine	derartige	
Klarstellung	gelten	daher	die	gesetzlichen	Vorschriten,	soweit	sie	in	diesen	AVB	nicht	unmittelbar	abgeandert	
oder	ausdrucklich	ausgeschlossen	werden.

II. Vertragsabschluss
1.		Unsere	Angebote	erolgen	grundsatzlich	 reibleibend	und	unverbindlich.	Sie	stellen	 lediglich	die	Auorderung	
an	den	Kauer	dar,	einen	entsprechenden	Autrag	zu	erteilen.	Ein	Vertrag	kommt	erst	durch	unsere	Annahme	
des	Autrags	 zustande.	Autrage,	 Erganzungen	 und	Änderungen	 eines	Autrags,	 die	mundlich,	 ernmundlich,	
schritlich	oder	in	elektronischer	Form	erolgen,	sind	angenommen,	wenn	wir	sie	bestatigen;	die	Ausuhrung	der	
Lieerung,	der	Zugang	eines	Lieerscheins	oder	einer	Rechnung	beim	Kauer	gelten	als	Bestatigung.	Der	Kauer	ist	
ur	die	Dauer	von	2	Wochen	ab	Zugang	seines	Autrags	bei	uns	an	diesen	gebunden.	Fur	den	Inhalt	und	die	Aus-
uhrung	des	Autrags	sind	unsere	Autragsbestatigung	und	die	darin	spezizierten	Angaben	maßgebend.

2.		Der	Lieerumang	richtet	sich	nach	der	Autragsbestatigung.	Maß-,	Gewichts-	und	/	oder	Stuckzahlabweichungen	
sind	augrund	nach	Vertragsschluss	notwendig	werdender,	von	uns	nicht	verschuldeter	oder	wider	Treu	und	Glau-
ben	herbeigeuhrter	Änderungen	 im	Rahmen	handelsublicher	Toleranzen	zulassig,	und	nur	soweit	diese	unter	
Berucksichtigung	der	berechtigten	Interessen	beider	Vertragsparteien	dem	Kauer	zumutbar	sind.	Bei	Sonderan-
ertigungen	dar	die	gelieerte	Menge	von	der	bestellten	um	bis	zu	10	%	abweichen.	

3.		An	Kostenvoranschlagen,	Zeichnungen	und	anderen	Unterlagen	behalten	wir	uns	die	Eigentums-	und	Urheberrechte		
vor.	Diese	Unterlagen	dar	der	Kauer	ohne	unsere	ausdruckliche	Zustimmung	Dritten	nicht	zuganglich	machen.

4.		Unbeschadet	vorstehender	Zier	2	bleiben	uns	Konstruktions-	und	Formanderungen,	Abweichungen	im	Farbton	
sowie	Änderungen	des	Lieerumangs,	die	durch	unseren	Zulieerer	entstehen,	vorbehalten.	Dies	gilt	nur,	soern	
diese	nach	Vertragsschluss	notwendig	und	nicht	wider	Treu	und	Glauben	von	uns	herbeigeuhrt	wurden	und	nur	
soweit	diese	unter	Berucksichtigung	der	berechtigten	Interessen	beider	Vertragsparteien	dem	Kauer	zumutbar	
sind.	

5.		Soern	wir	oder	unsere	Zulieerer	zur	Bezeichnung	der	Bestellung	oder	des	Kaugegenstandes	Zeichen	oder	Num-
mern	gebrauchen,	konnen	allein	daraus	keine	Rechte	 im	Hinblick	au	die	Spezizierung	des	Kaugegenstandes	
oder	des	Lieerumangs	hergeleitet	werden,	dies	gilt	insbesondere	ur	die	Spezizierung	durch	Teilenummern.

III. Preis / Zahlungsbedingungen
1.		Soern	 sich	aus	der	Autragsbestatigung	nichts	anderes	ergibt,	gelten	unsere	Preise	ab	Werk	oder	 Lager	 zzgl.	
Umsatzsteuer	(nacholgend:	USt)	in	gesetzlicher	Hohe	und	zzgl.	Transport-,	Verpackungskosten	sowie	sonstiger	
Nebenkosten.	Soern	der	Kauer	es	wunscht,	werden	wir	die	Lieerung	der	Ware	im	Namen	und	au	Rechnung	des	
Kauers	transportversichern.

2.		Soern	nichts	anderes	vereinbart	 ist,	 ist	der	Rechnungsbetrag	mit	Zugang	der	Rechnung	 allig.	Der	Abzug	von	
Skonti	und	Zahlungsziele	beduren	einer	Vereinbarung	und	sind	gesondert	au	der	Rechnung	auszuweisen.

3.		Nicht	bare	Zahlungen	erolgen	lediglich	erullungshalber.	Wechsel	und	Schecks	werden	nur	nach	vorheriger	Ver-
einbarung	entgegengenommen.

4.		Eine	Aurechnung	durch	den	Kauer	mit	Gegenanspruchen	oder	die	Geltendmachung	eines	Zuruckbehaltungs-
rechtes	 durch	 den	 Kauer	 ist	 ausgeschlossen,	 es	 sei	 denn,	 die	Aurechnung	 oder	 das	 Zuruckbehaltungsrecht			
beruht	 au	 dem	 selben	Vertragsverhaltnis	 oder	 §	 320	 BGB	 oder	 die	Gegenanspruche	 sind	 unbestritten	 oder	
rechtskratig	estgestellt.

5.		Kommt	der	Kauer	in	Zahlungsverzug	oder	tritt	bei	ihm	eine	wesentliche	Vermogensverschlechterung	ein,	werden	
alle	unsere	Forderungen	soort	allig,	auch	wenn	es	sich	um	Forderungen	aus	vorherigen	Vertragsverhaltnissen	
handelt.	Die	Voraussetzungen	ur	den	Verzug	und	die	Hohe	der	Verzugszinsen	richten	sich	nach	den	gesetzlichen	
Regelungen.	Wir	behalten	uns	die	Geltendmachung	eines	hoheren	Verzugsschadens	ausdrucklich	vor.	

6.		Der	Kauer	dar	ohne	unsere	vorherige	Zustimmung	Rechte,	 insbesondere	Forderungen	und	Gewahrleistungs-
rechte,	nicht	an	Dritte	abtreten.

7.		Wir	behalten	uns	das	Recht	vor,	Preise	entsprechend	eingetretener	Kostensteigerungen,	wie	beispielsweise	au-
grund	geanderter	Konditionen	von	Zulieervertragen,	Tarivertragen	oder	Materialpreissteigerungen,	zu	erhohen.	
Betragt	die	Erhohung	mehr	als	5	%	des	vereinbarten	Kaupreises,	so	ist	der	Kauer	berechtigt,	von	dem	Vertrag	
zuruckzutreten.	Ein	Schadensersatzanspruch	des	Kauers	wird	ur	diesen	Fall	ausgeschlossen.

8.		Fallige	Geldorderungen	sind	mit	5	%	p.a.	uber	dem	Basiszinssatz	zu	verzinsen.
9.		Wir	sind	berechtigt,	die	Zahlungen	des	Kauers	zunachst	au	seine	alteren	Forderungen	anzurechnen.	Sind	bereits	
Kosten	und	Zinsen	entstanden, sind	wir	berechtigt,	die	Zahlungen	des	Kauers	zunachst	au	die	Kosten,	dann	au	
die	Zinsen	und	zuletzt	au	die	Hauptorderung	anzurechnen.

IV. Liefer- und Transportbedingungen	
1.		Falls	 nicht	 anders	 angegeben,	 entspricht	 das	 Lieerscheindatum dem	 Leistungsdatum.	 Von	 uns	 in	 Aussicht		
gestellte	Fristen	und	Termine	ur	Lieerungen	und	Leistungen	gelten	stets	nur	annahernd,	es	sei	denn,	dass	aus-
drucklich	schritlich	eine	este	Frist	oder	ein	ester	Termin	vereinbart	wurde.	Lieerristen	beginnen	grundsatzlich	
mit	Datum	des	Vertragsschlusses	sowie	Klarung	aller	technischer	Eigenschaten	und	Eingang	einer	Vorschuss-
zahlung,	soweit	vereinbart.	

2.		Wir	sind	zu	Teillieerungen	oder	Teilleistungen	in	zumutbarem	Umang	berechtigt.
3.		Richtige	und	rechtzeitige	Selbstbelieerung	bleibt	vorbehalten.	Fur	Verzogerungen	augrund	verspateter,	unter-
bliebener	oder	nicht	vertragsgerechter	Lieerungen	unserer	Vorlieeranten	haben	wir	nicht	einzustehen,	soweit	
uns	kein	eigenes	Verschulden	trit.	Über	derartige	Hindernisse	inormieren	wir	den	Kauer	unverzuglich.

4.		Unsere	Lieerungen	erolgen	EX	WORKS	-	EXW	(Incoterms	2010),	soweit	nicht	anders	vereinbart.
5.		Wir	sind	zur	Rucknahme	der	Transportverpackung	und	aller	sonstigen	Verpackung	au	unsere	Kosten	verpfichtet,	
es	sei	denn,	die	Transportverpackung	ist	aus	Grunden,	die	nicht	in	der	Art	des	gelieerten	Produkts	ihre	Ursache	
haben	und	die	der	Lieerant	nicht	zu	vertreten	hat,	seitens	des	Belieerten	derartig	verunreinigt,	dass	sie	einer	er-
neuten	Verwendung	oder	stofichen	Verwertung	nicht	mehr	oder	nur	unter	großeren	Schwierigkeiten	zuganglich	
gemacht	werden	kann.	

6.		Bei	Lieerverzogerungen	durch	hohere	Gewalt,	Auruhr,	Streik,	Aussperrung,	Rohstoerschopung	oder	von	uns	
nicht	zu	vertretenden	Betriebsstorungen,	auch	bei	unseren	Zulieeranten,	verlangert	sich	die	Lieerzeit	mindes-
tens	um	den	Zeitraum	bis	zur	Behebung	der	Storung,	soweit	die	Storung	au	die	Fertigung	oder	Ablieerung	des	
Lieergegenstandes	von	Einfuss	ist.	Beginn	und	Ende	derartiger	Hindernisse	teilen	wir	dem	Kauer	unverzuglich	
mit.	

	 	Der	Kunde	und	wir	haben	auch	das	Recht,	bei	dauerhaten	Betriebsstorungen	durch	hohere	Gewalt,	Auruhr,	Streik,		
Aussperrung,	Rohstoerschopung	oder	von	uns	nicht	zu	vertretenden	Betriebsstorungen	oder	ur	den	Fall,	dass	
wir	ohne	unser	Verschulden	von	unseren	Vorlieeranten	nicht	belieert	werden,	unter	Ausschluss	 jedweder	Er-
satzanspruche,	ganz	oder	teilweise	vom	Vertrage	zurucktreten.	Etwaige	erbrachte	Leistungen	sind	im	Falle	eines	
Rucktritts	unverzuglich	zu	erstatten.	Derjenige	Vertragspartner,	der	beabsichtigt,	nach	vorstehenden	Regelungen	
vom	Vertrag	zuruckzutreten	hat	dies	mit	einer	Frist	von	zwei	Wochen	anzukundigen.	Von	dauernden	Betriebs-
storungen	im	vorstehenden	Sinne	kann	ausgegangen	werden,	wenn	die	Storung	langer	als	un	Wochen	dauert.

7.		Schadensersatzanspruche	aus	dem	Gesichtspunkt	des	Lieerverzuges	konnen	nur	unter	den	Voraussetzungen	des	
Abschnitts	V.	3	geltend	gemacht	werden.

V. Mangelrechte, Schadensersatz 
1.		Werden	gebrauchte	Sachen	verkaut,	kaut	der	Kunde	die	Ware	in	dem	Zustand,	in	dem	sie	sich	zum	Zeitpunkt	des	
Abschlusses	des	Kauvertrags	bendet.	Es	wird	keine	Gewahr	ur	die	Sachmangelreiheit	ubernommen,	soweit	
nicht	Vorsatz	oder	grobe	Fahrlassigkeit	vorliegt.

2.		Soweit	wir	zur	Nacherullung	verpfichtet	sind,	erolgt	diese	nach	unserer	Wahl	durch	Nachbesserung	oder	Nach-
lieerung.	

	 	§	377	HGB	bleibt	unberuhrt.	Das	bedeutet	insbesondere,	dass	jede	Beanstandung	ausgeschlossen	ist,	soern	trotz	
oener	Mangel	die	Ware	weiterverarbeitet	wurde.	

	 	Jede	Art	 von	Beschreibung,	Gewichts-	und/oder	Mengenangaben,	 insbesondere	 in	Katalogen,	 Preislisten	und	
Werbungen,	sind	lediglich	Richt-	bzw.	Naherungswerte.	Sie	stellen	keine	verbindlichen	Beschaenheitsangaben	
dar.	Geringe,	technisch	nicht	vermeidbare	Abweichungen	der	Qualitat,	Farbe,	Breite,	des	Gewichts	oder	der	Aus-
rustung	stellen	keine	Mangel	dar.	Dies	gilt	auch	ur	handelsubliche	Abweichungen.	

	 	Ersetzte	Teile	werden	unser	Eigentum.	Im	Falle	der	Mangelbeseitigung	sind	wir	verpfichtet,	alle	zum	Zweck	der	
Mangelbeseitigung	erorderlichen	Auwendungen,	insbesondere	Transport-,	Wege-,	Arbeits-	und	Materialkosten	
zu	tragen,	soweit	sich	diese	nicht	dadurch	erhohen,	dass	die	Kausache	nach	einem	anderen	Ort	als	dem	ver-
traglich	vorausgesetzten	Ort	verbracht	wurde;	die	Rechte	des	Kauers	nach	§	439	III	BGB	werden	hierdurch	nicht	
eingeschrankt.	Daruber	hinaus	stehen	dem	Kauer	die	weiteren	gesetzlichen	Anspruche	au	Rucktritt	vom	Ver-
trage	und	Minderung	zu,	soweit	die	gesetzlichen	Voraussetzungen	hierur	erullt	sind.	Schadensersatzanspruche	
bestehen	ausschließlich	nach	Maßgabe	der	olgenden	Bestimmungen.

3.		Im	 Falle	 der	 schuldhaten	Verletzung	 einer	wesentlichen	Vertragspficht	 (sog.	 Kardinalpficht)	 haten	wir	 au		
Schadenersatz,	jedoch	der	Hohe	nach	beschrankt	au	den	typischerweise	entstehenden	und	vorhersehbaren	Scha-
den,	wenn	nachstehend	nichts	anderes	geregelt	ist.	Kardinalpfichten	sind	solche	Pfichten,	deren	Erullung	die	
ordnungsgemaße	Durchuhrung	des	Vertrags	uberhaupt	erst	ermoglichen	und	au	deren	Einhaltung	der	Kauer		
regelmaßig	vertrauen	dar,	erner	solche,	bei	deren	Verletzung	die	Erreichung	des	Vertragszwecks	geahrdet	ist.

	 	Dem	Kauer	stehen	Schadensersatzanspruche	gegen	uns	nach	den	gesetzlichen	Bestimmungen	uneingeschrankt	
in	gesetzlicher	Hohe	zu,	wenn	diese	

	 •	 	au	der	Verletzung	des	Lebens,	des	Korpers	oder	der	Gesundheit	beruhen	und	sie	durch	eine	vorsatzliche	oder	
ahrlassige	Pfichtverletzung	durch	uns,	einen	unserer	gesetzlichen	Vertreter	oder	Erullungsgehilen	 verur-	
sacht	sind	oder	

	 •	 	au	einer	vorsatzlichen	oder	grob	ahrlassigen	Pfichtverletzung	durch	uns,	einen	unserer	gesetzlichen	Vertreter	
oder	Erullungsgehilen	oder	au	Arglist	beruhen	oder	

	 •	 	au	dem	Produkthatungsgesetz	beruhen	oder	
	 •	 	sie	au	der	Verletzung	einer	Pficht	aus	einem	ubernommenen	Beschaungsrisiko	oder	einer	ubernommenen	

Garantie	beruhen.	
Weitere	Schadensersatzanspruche	gegen	uns,	unsere	gesetzlichen	Vertreter	und	Erullungsgehilen	sowie	Verrich-
tungsgehilen	sind	ausgeschlossen,	gleich	au	welchem	Rechtsgrund	sie	beruhen.	Es	bleibt	bei	der	gesetzlichen	
Beweislastverteilung.

VI. Verjahrung von Mangelanspruchen
1.		Anspruche	des	Kauers	augrund	von	Sachmangeln	verjahren	in	einem	Jahr,	es	sei	denn,
	 a.		bei	der	von	uns	gelieerten	Ware	handelt	es	sich	um	eine	Sache,	die	entsprechend ihrer	ublichen	Verwendungs-

weise	ur	ein	Bauwerk	verwendet	worden	ist	und	die	dessen	Mangelhatigkeit	verursacht	hat	oder
	 b.		der	Mangel	beruht	au	einer	vorsatzlichen	oder	arglistigen	Pfichtverletzung	durch	uns	oder	unsere	gesetz-

lichen	Vertreter	oder	unsere	Erullungsgehilen	oder
	 c.	 	es	handelt	sich	um	Anspruche,	die	au	einer/einem	von	uns	ubernommenen	Garantie	oder	Beschaungsrisiko	

beruhen	oder	
	 d.		es	handelt	sich	um	Schadenersatzanspruche	oder
	 e.		es	handelt	sich	um	Anspruche,	die	Gegenstand	des	§	445b	BGB	sind.

	 In	den	Fallen	a.	bis	d.	gelten	die	gesetzlichen	Verjahrungsristen.	
	 	Im	 Fall	 e.	 gelten	 ebenalls	 die	 gesetzlichen	Verjahrungsristen,	wenn	 der	 letzte	Vertrag in	 der	 Lieerkette	 ein		
Verbrauchsguterkau	 im	Sinne	des	§	474	BGB	 ist	 (insbesondere:	 Letztkauer	kaut	als	Verbraucher	von	einem	
Unternehmer	 eine	 Sache);	 andernalls	 (also	 ohne	 Beteiligung	 eines	Verbrauchers	 als	 Letztkauer)	 betragt	 die	
Verjahrungsrist	14	Monate.

2.		Es	bleibt	bei	den	gesetzlichen	Bestimmungen	uber	die	Hemmung,	Ablauhemmung	und	uber	den	Neubeginn	der	
Verjahrung.

3.		Fur	Rechtsmangel	gelten	die	Ziern	1.	und	2.	entsprechend.

VII. Eigentumsvorbehalt
1.		Haben	wir	bei	Auslieerung	eines	verkauten	Gegenstandes	ur	diesen	bereits	das	vollstandige	Entgelt	erhalten,		
geht	das	Eigentum	mit	Übergabe	dieses	Gegenstandes	an	den	Kauer	uber,	soern	 im	Einzelall	nichts	anderes		
vereinbart	ist.

2.		Treten	wir	durch	die	Lieerung	oder	Leistung	in	Vorleistung	–	erolgt	also	die	Lieerung	der	verkauten	Ware	oder	
die	Erbringung	der	Leistung	zu	einem	Zeitpunkt,	zu	dem	wir	das	au	die	 jeweilige	Ware	bezogene	geschuldete		
Entgelt	noch	nicht	oder	nicht	vollstandig	erhalten	haben	(Vorbehaltsware)	–	gilt	erganzend:

	 a.		Wir	behalten	uns	das	Eigentum	an	samtlicher	von	uns	gelieerter	Vorbehaltsware	bis	zu	deren	Entgeltzahlung	
und	daruber	hinaus	solange	vor,	bis	unsere	samtlichen	Forderungen	aus	der	Geschatsverbindung,	auch	aus	
spater	abgeschlossenen	Vertragen	und	gleich	aus	welchem	Rechtsgrund	–	einschließlich	aller	Eventualverbind-
lichkeiten	(insbesondere	Scheck-,	Wechsel-Zahlung)	–	bezahlt	sind.

	 b.		Fur	den	Fall,	dass	der	Eigentumsvorbehalt	nur	durch	Eintrag	in	bestimmte	Register	oder/und	unter	Beachtung	
von	besonderen	sonstigen	gesetzlichen	Voraussetzungen	Gultigkeit	erlangt,	verpfichtet	sich	der	Kauer,	diese	
Voraussetzungen	zu	schaen.	Alle	sich	daraus	ergebenden	Kosten	gehen	zu	Lasten	des	Kauers.

	 c.	 	Der	Kauer	ist	berechtigt,	die	Vorbehaltsware	im	ordnungsgemaßen	Geschatsgang	weiterzuverarbeiten	und		
weiterzuveraußern,	solange	er	sich	mit	der	Erullung	seiner	Verpfichtungen	uns	gegenuber	nicht	 in	Verzug		
bendet	oder	seine	Zahlungen	einstellt.

	 Im	Einzelnen	gilt	Folgendes:
	 a.		Die	Verarbeitung	oder	Umbildung	der	Vorbehaltsware	erolgt	 ur	uns	als	Hersteller	 im	Sinne	des	§	950	BGB,	

ohne	uns	zu	verpfichten.	Durch	Verarbeitung	oder	Umbildung	der	Vorbehaltsware	erwirbt	der	Kauer	nicht	das	
Eigentum	an	der	neuen	Sache.

	 	 	Wird	 die	 Vorbehaltsware	 mit	 anderen	 Gegenstanden	 verarbeitet,	 vermischt,	 vermengt	 oder	 verbunden,		
erwerben	wir	Miteigentum	an	der	neuen	Sache	zu	einem	Anteil,	der	dem	Verhaltnis	des	Rechnungswertes	
unserer	Vorbehaltsware	zum	Gesamtwert	entspricht.

	 	 	Au	die	nach	den	vorstehenden	Bestimmungen	entstehenden	Miteigentumsanteile	nden	die	ur	die	Vorbehalts-	
ware	geltenden	Bestimmungen	entsprechend	Anwendung.

	 b.		Der	Kauer	tritt	hiermit	die	Forderungen	aus	dem	Weiterverkau	oder	den	sonstigen	Veraußerungsgeschaten		
wie	z.	B.	Werklieerungsvertragen	mit	allen	Nebenrechten	an	uns	ab	und	zwar	anteilig	auch	 insoweit,	als	die	
Vorbehaltsware	 verarbeitet,	 vermischt	 oder	 vermengt	 ist	 und	wir	 hieran	 in	Hohe	 unseres	 Fakturenwertes		
Miteigentum	erlangt	haben	oder	die	Ware	est	eingebaut	ist.	Soweit	die	Vorbehaltsware	verarbeitet,	vermischt,	
vermengt	oder	 est	eingebaut	 ist,	steht	uns	aus	dieser	Zession	ein	 im	Verhaltnis	vom	Fakturenwert	unserer	
Vorbehaltsware	 zum	 Fakturenwert	des	Gegenstandes	 entsprechender	 erstrangiger	Bruchteil	der	 jeweiligen	
Forderung	aus	der	Weiterveraußerung	zu.

	 	 	Wird	die	Vorbehaltsware	vom	Kauer	zusammen	mit	anderen	nicht	von	uns	gelieerten	Waren	veraußert,	tritt	
der	Kauer	hiermit	einen	erstrangigen	Anteil	der	Forderung	aus	der	Weiterveraußerung	in	Hohe	des	Fakturen-
wertes	unserer	Vorbehaltsware	an	uns	ab.

	 	 	Hat	der	Kauer	diese	Forderung	im	Rahmen	des	echten	Factorings	verkaut,	so	tritt	er	hiermit	die	an	ihre	Stelle	
tretende	Forderung	gegen	den	Faktor	an	uns	ab.

	 	 	Wird	die	Forderung	aus	der	Weiterveraußerung	durch	den	Kauer	 in	ein	Kontokorrentverhaltnis	mit	seinem		
Abnehmer	gestellt,	 tritt	der	Kauer	seine	Forderungen	aus	dem	Kontokorrentverhaltnis	hiermit	 in	Hohe	des		
Fakturenwertes	der	Vorbehaltsware	an	uns	ab.

	 	 	Von	der	Abtretung	umasst	 sind	 insbesondere	nicht	nur	Zahlungsanspruche,	 sondern	 auch	Anspruche	 au		
Herausgabe	insbesondere	ur	den	Fall,	dass	der	Kauer	ebenalls	unter	Eigentumsvorbehalt	weiterverkaut.

	 c.	 	Wir	nehmen	die	obigen	Abtretungen	hiermit	an.
	 d.		Der	Kauer	ist	bis	zu	unserem	Widerru	zur	Einziehung	der	an	uns	abgetretenen	Forderungen	berechtigt.	Die	

Einziehungsermachtigung	erlischt	bei	Widerru,	der	bei	Zahlungsverzug	des	Kauers	oder	Zahlungseinstellung	
durch	den	Kauer	erolgt.	Das	gleiche	gilt	bei	einer	wesentlichen	Verschlechterung	in	den	Vermogensverhalt-
nissen	des	Kauers,	die	unseren	Anspruch	geahrden.	In	diesen	Fallen	sind	wir	vom	Kauer	bevollmachtigt,	die	
Abnehmer	von	der	Abtretung	zu	unterrichten	und	die	Forderung	selbst	einzuziehen.

	 e.		Der	Kauer	ist	verpfichtet,	uns	au	Verlangen	eine	genaue	Austellung	der	dem	Kauer	zustehenden	Forderun-
gen	mit	Firma/Name	und	Anschrit	der	jeweiligen	Abnehmer,	Hohe	der	einzelnen	Forderungen,	Rechnungsda-
tum	zu	geben	und	uns	alle	ur	die	Geltendmachung	der	abgetretenen	Forderungen	notwendigen	Auskunte	und		
Unterlagen	zu	erteilen	und	die	Überpruung	dieser	Auskunte	zu	gestatten.	Der	Kauer	verpfichtet	sich,	die	
rechtliche	Zulassigkeit	dieser	Datenubermittlung	sicherzustellen,	beispielsweise	indem	er	von	seinen	Kunden	
eine	entsprechende	Einwilligungserklarung	einholt.

	 	 	Bendet	sich	der	Kauer	uns	gegenuber	nicht	in	Verzug	und	hat	er	seine	Zahlungen	nicht	eingestellt,	ist	bezuglich		
der	Austellung	ausreichend,	wenn	anstelle	der	personenbezogenen	Daten	der	Abnehmer	eine	Pseudonymi-	
sierung	erolgt;	erganzend	ist	dabei	kenntlich	zu	machen,	ob	es	sich	beim	Abnehmer	um	einen	Unternehmer	
oder	Verbraucher	handelt;	ur	jeden	Kunden	ist	ein	einziges,	individuelles	Pseudonym	zu	verwenden.

	 .	 	Betrage,	die	aus	abgetretenen	Forderungen	beim	Kauer	eingehen,	sind	bis	zur	Überweisung	gesondert	ur	uns	
auzuheben.

	 g.		Verpandungen	oder	Sicherungsubereignungen	der	Vorbehaltsware	oder	der	abgetretenen	Forderungen	sind	
unzulassig.	Von	Pandungen	sind	wir	unter	Angabe	des	Pandungsglaubigers	soort	zu	unterrichten.

	 h.		Übersteigt	der	Wert	der	uns	zustehenden	Sicherungen	unsere	Gesamtorderung	gegen	den	Kauer	um	mehr	
als	10	%,	so	sind	wir	au	Verlangen	des	Kauers	insoweit	zur	Freigabe	verpfichtet.

	 i.	 	Bei	 Zahlungsverzug	 oder	 Zahlungseinstellung	 durch	 den	 Kauer	 sind	 wir	 berechtigt,	 die	 Vorbehaltsware		
zuruckzunehmen,	und	zwar	unter	den	weiteren	gesetzlichen	Voraussetzungen.	Wir	konnen	uns	aus	der	zuruck-	
genommenen	Vorbehaltsware	reihandig	beriedigen.

	 j.	 	Der	Kauer	verwahrt	die	Vorbehaltsware	ur	uns	unentgeltlich.	Er	hat	sie	gegen	ubliche	Geahren	wie	Feuer,	Dieb-
stahl	und	Wasser	im	ublichen	Umang	zu	versichern.	Der	Kauer	tritt	hiermit	seine	Entschadigungsanspruche,		
die	ihm	aus	Schaden	der	genannten	Art	gegen	Versicherungsgesellschaten	oder	sonstige	Ersatzverpfichtete	
zustehen,	an	uns	in	Hohe	unserer	Forderungen	ab.	Wir	nehmen	die	Abtretung	an.

VIII. Warenruckgabe
	 1.		Alle	Warenruckgaben	sind	vorher	mit	dem	daur	vorgesehenen	Warenruckgabeormular	bei	uns	anzumelden.
	 2.		Wir	 veranlassen	 die	Abholung	 der	Ware,	unabhangig	 davon,	 ob	 es	 sich	um	 eine	 Ruckgabe	 augrund	 eines		

Garantiealls	augrund	eines	Sachmangels,	um	eine	 sonstige	Reklamation	entsprechend	unserer	Ruckgabe-	
bedingungen	oder	um	eine	sonstige	Warenruckgabe	handelt,	die	von	uns	genehmigt	wurde.	Andere	Rucksen-
dungen	konnen	nicht	angenommen	werden.

	 3.		Im	Falle	einer	sonstigen	Reklamation	oder	sonstigen	Warenruckgabe	mussen	die	Artikel,	die	zuruckgegeben	
werden,	von	uns	bezogen,	originalverpackt,	sauber	und	unbeschadigt	sein.	Anderenalls	sind	wir	berechtigt,	die	
Rucknahme	der	Ware	sowie	die	Gutschrit	des	Kaupreises	zu	verweigern.	Sonderbestellungen	konnen	nicht	
zuruckgegeben	werden.

	 4.		Fur	sonstige	Warenruckgaben,	zu	deren	Annahme	wir	nicht	verpfichtet	sind,	berechnen	wir	nach	14	Tagen	
einen	Abzug	von	15	%	bis	zu	einem	Rechnungsnettowert	von	Euro	250,-	bzw.	7,5	%	ab	einem	Rechnungsnetto-
wert	von	Euro	250,-	 ur	die	Kosten	der	Wiedereinlagerung	und	 ur	sonstige	Auwendungen.	Entstehen	uns	
nachweislich	hohere	Auwendungen,	konnen	wir	diese	geltend	machen.

	 5.		Gutschriten	 ur	Warenruckgaben	konnen	nur	bis	zur	Hohe	des	vom	Kunden	gezahlten	Kaupreises	geltend	
gemacht	werden,	also	nicht	oberhalb	des	skontierten	Betrags	verrechnet	oder	ausgezahlt	werden,	wenn	der	zu-
grundeliegende	Rechnungsbetrag	unter	Nutzung	des	Skontos	gezahlt	wurde.Wir	sind	berechtigt,	Gutschriten	
au	Warenruckgaben	mit	unseren	Forderungen	gegen	den	Kunden	soort	auzurechnen.

IX. Datenschutz, Bonitatsprufung

	 1.		Wir	sind	berechtigt,	samtliche	Daten	uber	den	Kauer,	die	im	Zusammenhang	mit	der	Geschatsbeziehung	stehen,		
zum	Zwecke	der	Vertragsdurchuhrung	unter	Beachtung	der	geltenden	Datenschutzgesetze	elektronisch	zu	
speichern	und	zu	verarbeiten.	Insoweit	verweisen	wir	au	unsere	Datenschutzhinweise	und	die	Rechte der	Be-
troenen,	die	unter	www.pvautomotive.de/datenschutzerklaerung/	abrubar	sind.

	 2.		Wir	weisen	darau	hin,	dass	wir	vor	Abschluss	eines	Vertrags	eine	Beurteilung	des	Kreditrisikos	au	Basis	von	
mathematisch-statistischen	Verahren	bei	Wirtschatsauskunteien	durchuhren	(sog.	Scoring).	Dazu	werden	
etwaige	Firmen-/	personenbezogene	Daten,	soweit	diese	zur	Bonitatspruung	notig	sind,	insbesondere:	Firma,	
Name	und	Adresse,	an	die	jeweilige	Wirtschatsauskuntei	ubertragen.	

Die	Erhebung,	Speicherung	und	Weitergabe	erolgt	mithin	zum	Zwecke	der	Bonitatspruung	zur	Vermeidung	eines	
Zahlungsausalles	und	au	Grundlage	des	Art.	6	Abs.	1	S.	1	lit.	b	DS-GVO	und	des	Art.	6	Abs.	1	S.	1	lit.	‚	DS-GVO.	

Au	 Basis	 dieser	 Inormationen	 wird	 eine	 statistische	 Wahrscheinlichkeit	 ur	 einen	 Kreditausall	 und	 damit	
Ihre	 Zahlungsahigkeit	 berechnet.	Wird	 eine	 Bonitatspruung	 durchgeuhrt	 und	 allt	 diese	 positiv	 aus,	 ist	 eine		
Bestellung	au	Rechnung	moglich.	Fallt	die	Bonitatspruung	negativ	aus,	 ist	ein	Vertragsschluss	nur	 im	Einzelall	
und	nach	individueller	weiterer	Verhandlung	moglich.

X. Sonstiges
	 1.		Soern	es	sich	bei	dem	Kauer	um	einen	Kaumann	im	Sinne	des	HGB,	eine	juristische	Person	des	oentlichen	

Rechts	oder	um	oentlich-rechtliches	Sondervermogen	handelt,	ist	vorbehaltlich	der	Regelung	des	ausschließ-
lichen	Gerichtsstands	nach	§	40	Abs.	2	ZPO	Duisburg	Gerichtsstand.	Entsprechendes	gilt	ur	den	Fall,	dass	der	
Kauer	uber	keinen	allgemeinen	Gerichtsstand	in	Deutschland	verugt, nach	Vertragsschluss	seinen	Wohnsitz	
oder	gewohnlichen	Auenthaltsort	aus	dem	Inland	verlegt	oder	sein	Wohnsitz	oder	sein	gewohnlicher	Auent-
haltsort	bei	Klageerhebung	unbekannt	ist.

	 	 	Wir	 sind	 in	den	vorgenannten	Fallen	auch	berechtigt,	den	Kauer	an	 seinem	allgemeinen	Gerichtsstand	 zu		
verklagen,	wenn	dieser	seinen	allgemeinen	Gerichtsstand	außerhalb	der	Bundesrepublik	Deutschland	hat.

	 2.		Der	Vertrag	unterliegt	ausschließlich	dem	Recht	der	Bundesrepublik	Deutschland	wie	zwischen	zwei	Vertrags-
partnern	mit	Sitz	im	Inland	und	unter	Ausschluss	des	UN-Kaurecht	(CISG)	und	unter	Ausschluss	von	solchen	
Rechtsnormen,	die	au	remde	Rechtsordnungen	verweisen	(internationales	Privatrecht).

	 3.		Sollten	einzelne	Bestimmungen	der	Allgemeinen	Verkausbedingungen	unwirksam	 sein,	 so	bleibt	die	Wirk-
samkeit	des	Vertrages	hiervon	im	Übrigen	unberuhrt.	Soweit	Bestimmungen	unwirksam	sind,	richtet	sich	der	
Inhalt	des	Vertrages	nach	den	gesetzlichen Bestimmungen.	

PV	Automotive	GmbH,	Oktober	2020

Mengeneinheiten
DP	=	Display		 H	=	Stunde		 KG	=	Kilogramm		 KM	=	Kilometer		 M2	=	Quadratmeter
LI	=	Liter		 ME	=	Meter		 PA	=	Paar		 SP	=	Schlauchverpackung

Preiseinheiten
1	=	Per	 2	=	Per	100	 3	=	Per	1.000

Die	angegebene	Originalteilenummer	dient	nur	 zu	Vergleichszwecken	und	dar	 in	 keinem	 Fall	 von	Abnehmern,		
die	 eine	Werkstatt	 betreiben	 oder	 in	 sonstiger	Weise	 Ersatzteile	weiterveraußern,	 in	 die	 ur	 deren	 Endkunden		
bestimmten	Rechnungen	oder	Rechnungsunterlagen	augenommen	werden.

PV Automotive GmbH – Allgemeine VerkaufsbedingungenPäßler Autoteile - Allgemeine Geschäftsbedingungen

 Päßler Autoteile, 2022

Zwickau Gerichtsstand.


